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I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
 
Studierendenparlament 
 
Änderung der Satzung der Studierendenschaft der Tech-
nischen Universität Berlin 
 

vom 27. Oktober 2017 
 
Das Studierendenparlament der Technischen Universität Berlin 
hat am 27. Oktober 2017 gemäß § 19 Absatz 2 des Gesetzes 
über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschul-
gesetz – BerlHG) i. d. F.  v. 26.  Juli 2011 (GVBl. S. 378), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2017 (GVBl. 
S. 338), folgendes beschlossen:*) 
 
 
Artikel I 
 
Die Satzung der Studierendenschaft der TU Berlin vom 
25. Januar 2005 (AMBl S. 230), zuletzt geändert am 
26. November 2014 (AMBl. 2015 S. 91), wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 20 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Sitzungsleitung des Studierendenparlaments besteht 
aus mindestens vier Mitgliedern, maximal sechs Mitgliedern.“ 
 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Ein Wahlvorschlag für die Mitglieder der Sitzungsleitung 
muss mindestens vier Kandidatinnen oder Kandidaten und 
maximal sechs Kandidatinnen oder Kandidaten enthalten.“ 
 
 
Artikel II 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin 
in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 23.01.2018

 
 
 
Änderung der Wahlordnung für die Wahlen zu den 
Organen der Studierendenschaft der Technischen 
Universität Berlin (WahlOStud) 

 
vom 13. Dezember 2013 und 27. Oktober 2017 

 
Das Studierendenparlament der Technischen Universität Berlin 
hat am 13. Dezember 2013 und 27. Oktober 2017 gemäß § 19 
Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 des Gesetzes über die Hochschulen im 
Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der 
Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 338), folgende 
Änderung der Wahlordnung für die Wahlen zu den Organen 
der Studierendenschaft der Technischen Universität Berlin 
vom 25. Januar 2005 (AMBl. TU S. 235) beschlossen:**) 
 
 
Artikel I 
 
1. § 2 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
„(5) Die in den §§ 4 bis 6 und 21 genannten Fristen können in 
begründeten Ausnahmefällen bis auf die Hälfte verkürzt 
werden.“ 
 
2. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird die Nummer 3 „Semesterzahl“ gestrichen. 

b) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

c) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 
"Sie müssen über jede Unterstützerin und jeden Unterstützer 
Angaben über Vor- und Familiennamen sowie Matrikel-
nummer enthalten."  

d) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 
 
3. In § 7 Abs. 2 werden nach "Abs. 3" die Worte "Sätze 1 und 
3" gestrichen, im zweiten Halbsatz werden nach dem Wort 
„Bewerbern“ die Worte „sowie den Unterstützerinnen und 
Unterstützern“ eingefügt. 
 
4. In § 12 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort "Dokuments" 
die Worte "und eines Studierendenausweises oder einer Imma-
trikulationsbescheinigung" eingefügt. 
 
 
Artikel II 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin 
in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
**) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 21.12.2017 und dem 
Regierenden Bürgermeister von Berlin Senatskanzlei Wissenschaft 
und Forschung am 07.03.2018 
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Kuratorium 
 
Satzung zur Änderung der Gebührenordnung für den 
internationalen weiterbildenden Masterstudiengang 
„Space Engineering“ an der Fakultät V der Technischen 
Universität Berlin 
 

vom 19. Februar 2018 
 
Das Kuratorium der Technischen Universität Berlin hat am 
19. Februar 2018 gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 der 
Grundordnung der TUB i.V.m. § 2 Absatz 8 des Gesetzes über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG) i. d. F. v. 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt 
geändert durch Änderungsgesetz vom 30. Juni 2017 (GVBl. 
S. 338), folgende Änderung der Gebührenordnung für den 
internationalen weiterbildenden Masterstudiengang „Space 
Engineering“ an der Fakultät V der TU Berlin vom 4. Februar 
2015 (AMBl. S. 92), zuletzt geändert am 2. September 2016 
(AMBl. S. 233), erlassen: ***) 
 
 
Artikel I 

Die Gebührenordnung für den internationalen weiterbildenden 
Masterstudiengang „Space Engineering“ an der Fakultät V der 
Technischen Universität Berlin wird wie folgt geändert: 
 
In § 2 Abs. 1 wird „18.500 €“ ersetzt durch „21.990 €“: 
 
Artikel II 

Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen 
Universität Berlin in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
***) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 15.03.2018 

II. Bekanntmachungen  
 
Vereinigungen 
 
Registrierung von Vereinigungen  
 
Registrierung der Vereinigung „Data Analytics Group“ an der 
Technischen Universität Berlin zum 28.02.2018. 
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